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Das Römische Statut für einen 
ständigen Internationalen 
Strafgerichtshof:4 

Der Autor schildert die w echselhafte, /20 Jahre währende Geschichte der 
Versuche, ein internationales Strafgericht zu gründen. Erst 1998 gelang es, 
die endgültige Fassung des Statl~ts für einen ständigen internationalen Straf­
gerichtshof zu verabschieden. Aufbau des Gerichts, Zuständigkeiten und Ver­
fahrensfragen werden im einzelnen erörtert. Inkrafttreten kann das Statut 
freilich erst, wenn die nationalen Parlamente zugestimmt haben. 

Die Red. 

I. Einführung 

Zahlreiche Fälle der älteren und jüngeren Geschichte ließen sich anführen, in denen 
schwere Verbrechen von internationaler Dimension begangen wurden, ohne daß die 

dafür Verantwortlichen ernsthaft zur Rechenschaft gezogen wurden. Die Aufgabe, 
solche schweren Normverstöße zu verfolgen und zu ahnden, kommt der Straf justiz 

zu - auf internationaler Ebene fehlt es jedoch an einer entsprechenden Einrichtung. 

Vielmehr fällt die Verfolgung von Verletzungen internationaler Rechtsnormen, die 
den Schutz von Individualrcchtsgütcrn bezwecken, bisher allein in die Zuständigkeit 

der einzelnen Staaten mit ihren jeweiligen Rechtsordnungen und Durchsetzungsme­
chanismen. Doch in zahlreichen Fällen ist dieses System an seine Grenzen gestoßen, 

weil Staaten nicht willens oder nicht in der Lage waren, die Verletzung von völ ker­
rechtlichen Normen strafrechtlich zu ahnden. Dies macht es erforderlich, auch auf 
internationaler Ebene eine justizförmige Strafinstanz zu errichten, die die Verant­

wortlichen zur Rechenschaft zieht und damit eine individuell e und generelle Ab­
schreckungswirkung entfalten kann I. SO entstand bereits frühzeitig und mit unter­

schiedlichsten Ansätzen die Idee der Schaffung eines internationalen Strafgerichts­

hofes (IStGH), deren Ver\virklichung nun konkrete Gestalt annimmt'. 

". Art. ohne weitere Angabe sind solche des ROME STATUTE OF TH E INTERNATIONAL CRIMI­
NAL COUR1; AJCONF. 18}/ 9, vom 17. juli 1998. Der Text ist im Internet verfügbar (http://www. 
un .orgJicel). 
Der Bc' tr.lg wurde im August 1998 abgesc.hlo»cn . 
Herrn Wi". Mitarbeiter. Dr. jochen H erbst, Universität Wüaburg, bin ich fur freundliche Unterstüt?ung 
zu Dank verpflichtet. 

I Halben Oltendorf, Thesen zur Ahndung von Völkerreehtsverbrechcn, ZRP 1996, $. 467; Gerhard Hoff ­
mann, Strafrechtliche Veranrwortung im Völkerrecht, Frankfurt/Main, Berlin 1962, S. 184; Angelika 
ScMunck, Der Standige Internationale Strafgericht>hol .. . , HuV-I 9 (1996), S. I}O ( I JJ 1.). 

l Vgl. an neueren Veröffentlichungen zu den Arbeiten vor der Staatcnkonferen:(.: Alld,.ea5 Z,mmemlann, Die 
Schaffung cinc~ ,[jjndigeo Intemationalen Strafgerichr.s holes, lJoRV 58 (1998), S. 47; Chm topher K. Hall, 
Thc First rwo Sessioos of t.b.c UN Preper.tory Committee on the Establishment of an Internat ional 
Criminal Court, AjIL 91 (1997), S. 177; dm., The Third . nd Fourth Sessions o f Ihe UN Prcp.r.'ory 
Commitlce ... , AjIL 92 (1 998), S. 124; dns ., The Fifth Session of the U N Prep.r.tory Commitlec . .. , AjJL 
92 (1998), S. }} l; Han!-Peter Kaul, Auf dem Weg zum Welts trafgerichtshof, VN 5/ 1997,5.1 77, jeweils 
m.w.N. sowie die . brufba.rcn Informationen im Internet (http :lhvww.igc.apc .orglice). 
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Schon der Mitbegründer des Internationaten Komitees vom Roten Kreuz Gustave 
Moynier forderte vor mehr als 120 Jahren die Gründung eines internationalen Slraf­
gerichts; auch während des I. Weltkrieges und nach seinem Ende wurde - insbeson­
dere im Zusammenhang mit der Gründung des Völkerbundes - dessen Schaffung VOn 
verschiedenen Seiten angemahnt'- Aber erst die während des 11. Weltkrieges im 
früheren Jugoslawien und in Ruanda begangenen Verbrechen führten zur Errichcung 
einzelner, begrenzt zuständiger internationaler Strafgerichte'. Diese ließen den Ruf 
nach einer ständigen internationalen Strafinstanz immer lauter werden. 
Die Völkerrechtskommission (International Law Commission -I LCl der UNO, die 
sich im Zusammenhang mit ihren Arbeiten an einem internationalen Strafgesetzbuch, 
dem »Code of mmes against the Peace and Security of Mankind.' mit jener Frage 
beschäftigt hatte', legte '993 der Generalversammlung eine erste Fassung', '994 
schließlich einen überarbeiteten Entwurf eines IStGH-Stacuts vors. Auf der Gmnd­
lage der dazu '99j von einem Ad-hoc-Komitee unter Berücksichtigung der Kom­
mentare interessierter Staaten und Organisationen9 erarbeiteten Stellungnahme setzte 
die Generalversammlung im gleichen] ahr einen Vorbereitungsausschuß (Preparatory 
Committee - Prepcom) ein, der den Entwurf einer Konvention für einen Internatio­
nalen Strafgerichtshof zunächst in zwei Sitzungen '996 erarbeiten sollte'o. In vier 
weiteren offiziellen Zusammenkünften sowie intersessionalen Treffen wurde schließ­
lich der Ennvurf eines Stacuts als Grundlage für eine abschlief\ende Staatenkonferenz 
erarbeitetl •. 

Zu dieser kamen in der Zeit vom 'j. Jun i bis zum '7. Juli '998 in Rom VertIeter von 
zeinveise bis zu 162 Staaten und enva 2jO Nichtregiemngsorganisationen" zusam-

Gerhard Grebmg, Zur Frage der Schaffung eines Internationale,n Strafger;,~ htshofs. GA 1976, S. 97, F n. J; 
Hall, AJIL 92 (1998), S.124 (IB) m.w.N, Vgl. dazu auch Hellml/l VO'l Weber, Internationale Str;lfge· 
richt ~l);\:,kcit, Berlin und Bonn '9H. S. 8; Paui D. Marquardt, Law Without ßorders: The Constirution­
alüy of an lnternation;'l! Crimlnal Court, Colum.J. Transnat'\ L. 33 ('995), S. 73 (79) sowie die Artt. 227-
2}0 des Vcrsailler Vl'l'tr:lges, die die Errichtung in[l,>rualiol\:ller Militarrrlbunale vorsahen. 
Zum Jugoslawien-Tribunal Carslen Hollw~g. Das neue Internationale Tribunal der UNO und der 
]ugoslawicnkonflikt, JZ '99),5.980. 
Report of rhe Iml'rn,Hional Law Commission on the work of its 481h Session, GAOR, j [51 Session, Supp . 
No. I r (AlS l/JO), S. 1.1; abgedruckt in: Friedens-Warte 72 (1997), S. lS. Vgl. dazu zuletzt Chrntzan 
Tomuschal, D~\S Srrafl;;cser~bu(h der Verbrechen gegen den forieden und die Sicherheit der Menschheit, 
EuGRZ '998,5. I. 

6 farnes Cra·w/ord, The ILC adopu aStarute for an International Criminal Court, AJIL 89 (199j), S. 404; 
Bemhard Grac/rath, Die Verhandlungen der UN-Völkerrechtskommission zur Schaffung eines Inter­
national en Strafgerichts hofs, ZStW 104 (1992), S. 190 (191). 
Repon uf thl' ILC on (he Work of isr 45 11. Session, GAOR, 481h Session, Supp. No. TO (AJ48/tO); 
abgedruckt in: lLM H (1994). S. lD; dazuJamcs Crllw/ord, The ILC'!i Draft Sratute (or an Intcrnation:tl 
Criminal Tribunal, A]ll88 ('994) , 5. '40 ('4'). 
Report of [he lLC on the work of ist 461h session, GAOR, 49' 1. Session, Supp. No. 10 (A/49/to); 
abgedruckt in: t\ctherl. Int. Law Rev. 1995, S.107; Craw/ord. AJIL 89 (1995), S. 404 (406); Bemhard 
Grae/rath, Jugoshlwien lind die internationale Strafgenchtsbarkcit. in: Gerd l-lankellGerhard Sl~lby 
(Hrsg.), Strafgerichte gC};l'n Mcnsc':lheitsverbrechen. Harnburg 1995,5.195 (JoJ). 

9 UN-Doc. AlAC.'441! (20.0). '995) und A/ AC. '441! / Add., ()o. 0). '991); M. eh",! 8a.",oun" Recenl 
United Nations Acrivj[les il) Conn<.'(;[ion with ehe Establishment of a Permanent International Crlminal 
Court . .. , Rev. int. droit penal67 (1996), S. 127 (131); Henmg Roggemann, Auf dem Wege zum standigen 
Imern.Hionalcn Strafgcrichrshof, ZRP 1996, S. 3gg (J89), 

10 Resolution jof46 vom I I. 12.1995 (Hall, AJfL 9' (1997J. S. 177). Der .. Report of [he Preparawry Com­
mittec on the Escablishment of an International Cr~minal Court«, GAOR, 511l Session, Supp. No. 21 

(Alph), bildet den :t.usammcnbssendl'n Bericht dl's Prepcoms uber seine erstC:1 beiden Sitzungcn. 
I1 Vgl. Resolution j I/z07 der UNO· Ccncralversammlung vom 17. I". 1996 (llM 36 [1997J. S. 510). Die 

Vorarbeiren des Prepcom wllfen darauf ausgerichtct, der diplomatischen Konferenz eine techn:seh saubl'r 
aufbereüere Auflistung der verschiedenen Optionen zu den einzelnen Arcikcb .... orzulegen (Kaul, Y:\1 Si 
'997,5.1 77 ['78, '80]). 

12 F. A. Z. vom 9. Julj und vom I J. Juli 1998 . Dl(,' Nichtre,:;ierungsl)rganisationen (NGO)spielten im RahmC'n 
der Verh;\ ndlungen, aber auch schon in d~fen Vorfeld t! in(,' bedeutende Rolle bei der Ver;virklichung des 
Projek,es (f. A. Z. ebd.). 
Bereits seit den zwanziger Jahren wurde di e Diskussion über die fdce einer internationalen Su at'gcfich,(!'ip 
barkei, maßgeblich von NGO becinflußt (vgl. Grebmg, GA '976, S. 97[.98 Li.] m.w.N.). 
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474 men, um anhand der umfassenden VorschJäge des Prepcom die endgültige Fassung 
des Statuts festzulegen und zu verabschieden. Nach erheblichen Auseinanderset­
zungen über viele Einzelfragen und zahlreichen Kompromissen wurde schließlich das 
gefundene Ergebnis mit 120 gegen 7 Stimmen bei 21 Enthaltungen gebilligt"; auf­
grund der U neinigkeiten über die Ausgestaltung des Statuts geschah dies also nicht im 
Wege des bei solchen Vertragskonferenzen sonst oft praktizierten Konsensverfahrens, 
sondern in einer geheimen Abstimmung. 
Im folgenden sollen nun die wichtigsten Regelungen des Statuts dargestellt werden, 
wobei zunächst der Aufbau und die Finanzierung des Gerichts (11.), seine Zustän­
digkeit und das von ihm anwendbare Recht (111.) sowie Fragen des Verfahrens (IV.) zu 
erörtern sind; schließlich soll noch einmal auf das grundlegende Problem der Staa­
tensouveränität eingegangen werden (V). 

I/. Zum Aufbau des Gerichts 

Das künftige Gericht mit Sitz in Den Haag wird aus dem Präsidenten, einer Regi­
stratur, der Anklagebehörde und drei verschiedenen Abteilungen der Richter be­
stehen, die für die Ermittlungen (Pre- TriaL Division), für das erstinstanzuche Ver­
fahren (TriaL Division) sowie für Berufungssachen (Appeals Division) zuständig sind 
(Art. 34)' Innerhalb einer jeden Abteilung werden Kammern aus drei Richtern ge­
bildet; der Berufungskammer gehören der Präsident und vier weitere Richter an. 
Insgesamt wird das Gericht mit 18 unabhängigen Richtern besetzt sein (Art. 36); von 
diesen müssen mindestens neun Praktiker auf dem Gebiet des Strafrechts sein; 
wenigstens fünf Richter werden aus dem Kreis anerkannter Völkerrechtsexperten 
der relevanten Gebiete (Menschenrechtsschutz und Humanitäres Völkerrecht) ge­
wählt. Die Amtszeit wird grundsätzlich neun Jahre betragen, eine Wiederwahl ist 
nicht möglich . 
Als nichtständige Einrichtung ist in Art. 112 des weiteren die Versammlung der 
Vertragsstaaten (AssembLy of Stares Parties) vorgesehen. Dieser obliegen neben ver­
schiedenen Überwachungsaufgaben die Verabschiedung von Verfahrens- und son­
stigen Bestimmungen, die Finanzplanung, die Wahl der Richter und die Änderung 
ihrer Anzahl. Zur Regelung der Zusammenarbeit zwischen der UNO - insbesondere 
dem Sicherheitsrat - und dem Gericht ist der Abschluß einer gesonderten Überein­
kunft vorgesehen, die vom Präsidenten des Gerichtshofes abzuschließen ist, zuvor 
aber ebenfalls der Billigung der Versammlung der Vertragsstaaten bedarf (Art. 2). 
Die Finanzierung (Am. 113 H.) des rStGH erfolgt durch Zahlungen der Vertrags­
staaten und der UNO - vor allem, wenn der Gerichtshof auf Antrag des Sicherheits­
rates tätig geworden ist - sowie durch freiwillige Zuwendungen von Regierungen, 
internationalen Organisationen, Privaten oder sonstigen Vereinigungen. 

1 J F. A. Z. vom 20, Juli 1998, S. I ff. Die nach An. 9 Abs. 1. WVK fur die Annahme des Textes erforderliche 
Zweidrittelmehrheit ist damit gewdhrL 
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IIl. Zuständigkeit und anwendbares Recht 

I. Die GerichtSbarkeit des IStGH nach dem nun beschlossenen Statut ist ratione 
personae auf natürliche Personen aufgrund ihrer individuellen strafrechtlichen Ver­

antwortlichkeit beschränkt". Die offizielle Stellung als Staars- und Regierungsver­

treter eines Verantwortlichen ist insoweit ohne Belang". 

2. Die Zuständigkeit des Gerichts ratione materiae ist wegen des bestehenden Straf­

monopols der einzelnen Staate n von derjenigen der nationalen Gerichtsbarkeit ab­

zugrenzen. Grundlegend sieht das Statut hierfür das Prinzip der » Komplementarität« 

vor". Dementsprechend ist ein Verfahren vor dem IStGH gem. Art. 17 dann un­

zulässig, wenn die Strafverfolgung durch nationale Behörden erfolgt, es sei denn, der 

betreffende Staat ist nicht willens oder nicht in d er Lage, ein Verfahren durchzuführen 

und so seiner Strafverfolgungspflicht gerecht zu werden. Auch soweit Strafverfahren 

unfair oder nur zum Schein durchgeführt wurden, soll die Zuständigkeit des IStGH 

begrundetsein. Außerdem ist, um der Gefahr zu entgehen, daß der [StGH infolge zu 

weitgehender Gerichtsgewalt zum furchterregenden Teil eines »WeltStaats-Unge­

rums«" wird, seine Zuständigkeit sachlich auf einen unumstrittenen Kernbereich 

beschränkt worden, nämlich auf » ... die schwersten Straftaten, welche die Völker­

gemeinschaft als G anzes betreffen« (Art. 5 Abs. 1 5. 1),8. Diese sollen nun im einzel­

nen näher dargestellt werden. 

3. [m Gegensatz zu dem 1993 von der [LC vorgelegten EntwlJrf, der bezüglich der 

Verbrechenskategorien lediglich den Verweis auf einzelne völkerrechtliche Kodifi­

kationen enthielt", und zur Fassung von 1994, die neben einer solchen Bezugnahme 

vier gewohnheitsrechrlich anerkannte Delikte zumindest noch benannte'O, enthält 

das nun verabschiedete Stalut i.n Art. 5 Abs. I lir. a) - d) zunächst ebenfalls nur deren 

14 Art. 25 Abs. I: .. Thc eoun shall havc jurisdiction oycr natural pcnons pursu:\nc to this Sta[Ute.« 
Die Verhangung von Strafen uber Staaten, internalionale Organisationen oder juri.qische Personen wJ.r 
l.umindest in der neue ren Diskussion nicht mehr beabsichtigt (so schon r962 Hoffmann [Fn. I], S. 186 f.). 
Die Staatcnvera.mwortlichkcit nacb gegenwän.igcm Volkerrecht bleibe alJerding!> hicrvon unberiihrt, so 
ietzt Art. 10: »Noching in this Part [rwo ) shall be interpreted as limiting or prejudic:ng in ;my wa}' cKisting 
or d eve!oping rules of intcrnarionallaw for purposes othcr [han (his Stature .... 

rs So ausdrü(klich An.:1.7 ... lrrdcvancc of offici:d C3P3Cityo(; dazu auch T~mo,hy McConna.cklCerry 
SJmpsoTl, A New International Criminal L<tw Regime?, Nethcrl. Int. Law Rev. '995. S. '77 (197); Hoff­
mann (fn. t), S. J 86. 

16 Are. r S. 2: )!o ••• [The Court) sh.·ül be complementary to na~ional criminal,urisdiction.u: Wortgleich auch 
Abs. 10 der Praambel. 

17 Remhrfrd MlJrx, Auf dem Weg ~um permaoenten Intcrnationalen Straftribunan, KJ 1994, S. 358 ()68). 
18 »Thc jurisdiclion of the Co urt shall be limitcd co the most serious crimes of coneem to the i.nterm.tional 

community as a whole ... ..: Vgl. auch Ab;<;. 4 und 9 der Pr:ia.mbel sowie Art. I 5.2. 
19 S. o. Fn. 7· So W1.Jrden, in Art. 22.lic. a) der Völkermord und entsprechende Verbrechen. in Arl. 21 lir. b) di e 

Verlctz.ung einzelner Bcsejmmungen der Genfer Konvemionen von 1949 einschließlich des 1. Zusat~­
protokolls von 1977 und in An. 21 lir. c) - h) die Verlettung weiterer, Tndividualschutz. be7.weckender 
Konventionen unter Strafe ge<;(cl!r. 

10 S. o. Fn. 8; dazu Kai Ambos, Zum Sr~nd der Bemuhungen um einen standigen lmernarionalen Str:\fge· 
richrshof ... , ZRP 1996,5.26) (164); McConnackIS,mpwn, Netherl.Im. Law Rcv. 1995.5. 177 (189). 
Der Gerichtshof sol he danach fö t Verbrechen zusü.ndig sein, die Verstoße gegen einzelne, in einem 
Anhang aufgefuhrte Konventio nell darstellten. Dazu zah!lcn u. a. die Abkommen gegen F lugzeugent­
führungen, Ap.lI'thcid, Geiselnahme. Folter oder Drogenhandd Damit waren jedoch nicht l~inmal Mini­
malanforderungen des Legalit;itsprinzips trfullt gewesen, da der Annex. nicht als abschließende Aufz:ä!l­
lung verst.anden werden sol lte (McComrackISI-mpson. Ncther!. Im. Law Rcv. 1995. S. 177 (191]). Außer­
dem fehlt es d en einzelnen Abkommen an hinlanglicher Bestimmtheit und konkreten Strafdrohungen 
(Roggemann, ZRP 1996, S. JR8 [J9J]). 
Aus diesem Grunde crarbeHt!te das Prepco m anstelle des Verweises auf die Venragswerke einzelne 
Definitionen dreier weiterer Verbrechen, namlich fur ",Crimes of terrori.,m, crimcs again~t Uniled Nations 
:l..nd associatcd personnel and crimes involving the illicit traffic in naieolic drugs and psychotropic 
subsl.:\nces.-. (Prepeom Sitzung Febru:lt 1997, D ecisions, UN-Doc. A/AC.249!t997/L.S (1l.0 ). 1997]­
Annex I: Rcport of the working group on the definition of crimes). Diese fanden, abgesehen von der 
zweiten Gruppe (dazu unten b(:i Pn. 31), jedoch keinen Eingang in das nUll verabschiedete Stuue 
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Aufzählung; sie werden jedoch - als Reaktion auf die scharfe Kritik an der bloßen 
Benennung der einzelnen Verbrechen" - in den folgenden Artikeln genauer defi­
niert. 
Art. 5 Abs. I lit. a) unterstellt Verbrechen des Völkermordes der Zuständigkeit des 
IStGH. Die konkretisierende Tatbestandsfassung in Art. 6 entspricht Art. 2 der Völ­
kermordkonvention vom 9· Dezember 1948". 
Als zweite Kategorie wird sich gern. Art. 5 Ab,. I lit. b) die Zuständigkeit des Gerichts 
auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit erstrecken. Art. 7 Abs . I zählt zunächst die 
einzelnen Begehungsformen auf'), die nur dann solche Menschlichkeitsverbrechen 
darstellen, wenn sie bewußt als» Teil eines ausgedehnten oder systematischen An­
griffs« gegen die Zivilbevölkerung begangen werden". Im einzelnen sind dies Mord, 
Ausrottung, Versklavung, Deportation und gewaltsamer Bevölkerungstransfer", 
Freiheitsentzug in Verletzung fundamentaler internationaler Rechtsnormen, Folter, 
Vergewaltigung und weitere schwere Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 
wie Zwangsprostitution und -sterilisation, Verfolgung von Gruppen aus politischen, 
rassischen, nationalen, ethnischen, kulturellen oder religiösen sowie aus Gründen des 
Geschlechts, gewaltsames Verschwindenlassen von Personen, Apartheid und andere 
unmenschliche Akte, die, vorsätzlich begangen, ernsthafte Verletzungen zur Folge 
haben. Deutlich wird daran, daß diese Kategorie als Auffangtatbestand fungiert"; die 
daraus nahezu zwangsläufig resultierende tatbestandliehe Unschärfe machte insoweit 
aus Gründen der Normbestimmtheit eine genauere Tatbestandsfassung vonnöten. In 
Art. 7 Abs. 2 sind demgemäß unbestimmte Tatbestandsmerkmale der einzelnen Ver­
brechen gegen die Menschlichkeit genau definiert. 
Weiterhin unterüegen Kriegsverbrechen der Zuständigkeit des IStGH (Art. 5 Abs. , 
lit. c)", insbesondere wenn sie planmäßig, als Teil einer Politik oder im Zusammen­
hang mit einer Viel zahl derartiger Verbrechen begangen werden". Art. 8 Abs. 2 fir. a) 

21 Vgl. nur Scblu>lck, HuV-1 9 (1996), S. '.10 (1 J' f.). 
Über diese Notwendigkeit herrschre bereits im Prcpcom, Sitzung Märd April 1996, Einigkeit (HaU, AjJL 
9l [(997], S. 177 (179))· Das Prepcom konme sich bei seiner Arbeit auf zahlreiche wisscnsch:dt.li chc 
Vorarbeiten. \vic z. B. den u lUcr Mit:lI"beir des Freiburger Max-Planck-[nscituts [ur ausländisches und 
inrernarionales Strafrecht erarbeiteten 50;..:~nann[ e n Sjrl"::llS,'l-Enrwurt (Draft $rature (or an International 
Criminal Court - Alternative ro the TLC-Drafc -, Sjraeu.~alFrejbllrg,J\lly 1995) sriitl.en (Scblunrk, HuV-I 
9 (1996). S. 1)0 (1 )2 ]; vgl. .luch BassiolIni, Rev. info draic penal 67 [1996], S. 127 [I) [J) . 
Vgl. 7..unachst den Entwurf im Prepcom. Sitzung Februar '9?7. Decisions, UN-Doc. A/AC.249/r997/L. ~ 
(12. OJ. 1997) - Annex 1; Report o( Ihe working group on ehe definition of crirnes, sowie di e Neufassung: 
Prepcom, Sitzung Dezember 1997, Decisions, UN-Doc. A1AC.249h997IL'9/Rev. I (18. t2. 1997) - An­
:lCX I: Rcport of thc worktng group on ehe defini tion 01 nimes. 

22 In der Disklls~ion war eine Erweieenlng des Opfcrkn'ises über die durch d ie Volkermordkonvention 
gcschutzten naritlOalen, erhnischen, ra,~s j ... chen oder religiösen Gruppen hinaus auf polici.'iche und gesell~ 
sehafrliche erwogen worden (BaSSJoum, Rev. int. draic penal 67 [1996J, S. 127 (li3J; Prcpcom, Sicwng 
Februar 1997, Dec_isions, UN-Doc.A/AC.249h997rL.~ [rl.03.1997; - Annex J: Report of the working 
group on the definit.ion of crimes, Fn.2). Straftaten dieser Art sind aber schon von der Kategorie 
.. Verbrechen gcgen die Menschlichkeit « "'rfaßt (BaSS/fH~m, ebd.). 

2) Die nachfolgende Lis ce sre!l[ eine nochmalige Erwei terung der Formulierung in den - wonglcichcn _ 
SUlUren der Tribunale für Jugosbwien (Arr. s) und Ruanda (Art. J) dar; schon diese erfassen mehr 
Tarmodalitfitcn <1ls noch die Scannen d er IMT Nurnberg (Art, 6 lit. c) und Tokio (An. 5 lit. c). Vgl. zu 
dic,I.: :· l::mwicklung m.w.N. Z"nmennann, ZaciRV ~8 (1998), $'47 (S I). 

24 '0,., ,\5 part of a widt'''pre.ld ör systematic auack .. .<1. 

25 Auswrisli,h der Definition in Art. 7 Abs. 2 lir. d) Isr dieser Tamcsund auch im Falle der gewaltsamen 
Vercrcihung von rechtmäßig ansassigen Personen erfulh. soweit nicht ein \'cilkerr<'chd icher Erlaubnissatz 
eingreift. 

,6 Roggen/arm, ZRP '996, 5,388 (39)). 
27 In der Diskussil.ln bestand Einstimmigkeit daruber. die Normen der Genler Konvenlionen von '949 

nunmehr auch völkerstrafreclulich zu bewehren. Umstrinen war jedoch, welche weitergehenden Vor­
schriften des humanitären Völkerrechts gleichfalls durch die Srrafnorm gesehutzc werden sollten (vgl. z.u 
den verschiedenen Positionen bei den Vorbereitungsarbeircn Kau.!, VN 511997, S. 177 [[78] .rowie !fall, 
AJIL " [, 998J, S. 1'4 [128 f.)). 

28 - ... in particularwhen commirted ilS apart of a plan orpolicy or as pan of a largc·sc:lle commission of sueh 
crimes .... (A rt. 8 Ab$. I). Der Forderung der USA, diese Umstande generell :us Vorausser.zung fur die 
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erfaßt die schweren Verstöße gegen die Genfer Konventionen vom t2. August 1949, 
wobei die verschiedenen Begehungsweisen" einzeln aufgeführt sind. Darüber hinaus 
sind nach Abs. 2 lit. b) die dort aufgezählten »anderen schweren Verletzungen der 
Rechtsvorschriften und Gebräuche, die in internationalen bewaffneten Konflikten 
anwendbar sind, ... ,,)0 unter Strafe gestellt, namentlich einzelne Verstöße gegen die 
Haager Landkriegsordnung und das 1. ZusatzprorokoU zu den Genfer Konventionen. 
Darüber hinaus wird - und dies stellt eine bemerkenswerte Entwicklung dar - der 
strafrechtliche Schutz auch auf Situationen bewaffneter Auseinandersetzungen von 
nicht-internationalem Charakter ausgedehnt, nämlich gern. lit. c) im Falle von Ver­
stößen gegen den gemeinsamen Art. 3 der Genfer Konventionen und nach lit. e) bei 
einzeln benannten Verbrechen, die einen Verstoß gegen Bestimmungen des 11. Zu­
satzprotokolls) , darstellen. Der Tatbestand ist schließlich auch bei Angriffen gegen 
Angehörige von humanitären oder Peacekeeping-Missionen der UNO erfülltl'. 
An letzter Stelle erwähnt der Katalog des Art. 5 Abs. 1 unter lit. d) auch die Zustän­
digkeit des Gerichtshofes für Aggressionsverbrechen. Die Notwendigkeit der Auf­
nahme dieses Delikts war mehrheitlich anerkannt, gleichwohl warf deren praktische 
Durchführung bereits in den verschiedenen Vorbereitungsphasen erhebliche Pro­
bleme auf. Um nicht das gesamte Projekt eines IStGH an der Frage dieser Definition 
scheitern zu lassen'l, wurde schließlich doch auf diese verzichtet. Somit unterfällt das 
Verbrechen des Angriffskrieges vorerst nicht der Gerichtsbarkeit des IStGH. Die 
Benennung ist vielmehr lediglich als Absichtserklärung zu verstehen, in einer spä­
teren Revisiooskonferenz gern. Art. 123 oder im Wege der Verabschiedung eines 
sonstigen Anhangs gern. Art. 121 die Zuständigkeit des Gerichts auf dieses Verbre­
chen zu erweitern (so ausdrücklich Art. 5 Abs.2)" . 

Strafbarkeit von Kriegsverbrechen vorz.uschcn (Zimmermann, ZaöRV SB (1998), S. 47 [64]), wurde damit 
nicht entsprochen. Doch wird man dieser formulierung ( .. in paniculart( - insb~sondcrc) gleichwohl 
tatbcstandseiruchrankende Wirkung zuerkennen mussen, und 2,war dergest'Ollt. daß das Gericht für nicht 
unter diesen Umstanden bcgangcnt: Kriegsverbrechen nur in begrundeten Ausnah.mefällen - etwa bei 
schwerwiegenden Auswirkungen oder besonderer Verwerflichkeit - z.uständig ist. 

19 Im einz.elnen sind dies: vorsätzliche Törung, Folterung und unmenschliche Behand.lung einschlicßüch 
biologischer Versuche, vorsatz.liche Vcrursachung großer Leiden oder sch'O.'ere Beeinträchtlgung dcr 
körperlichen Unversehn:heit oder der Gesundheit, Zerstörung und Ancignung von Eigenrum, die durch 
militärische Erfordernisse nicht gerechtfen:igt sind und in großem Ausmaß rcdnswidrig und willkürlich 
vorgenommen werden, Norigung eines Kriegsgefangenen oder einer anderen ge.schün.ten Person zur 
Dienstleistung in den Streitkräften der feindlichen Macht oder Entzug seines AnrechtS auf ein ordentliches 
und unparteiisches Gerichtsverfahren, rechtswidrige Vcrschleppung oder Verschickung oder rechtswid­
rige Gdangenhalrung (An:. 50 der I. Konvention, Art. 51 der 11 . Konvention, An. 1 }oder 111. und An. 147 
der IV. Konvention). 

}o ",Other serious violacions of [he la ws and customs applicable in internation~1 anned conflicl ...... 
}I Vgl. insoweit auch schon den Entw\.trf des Prcpcom, Sitzung Dezember 1997, Dccisions, UN-Doc. AI 

AC.2491 r997fL·9/Rev. 1 (18. 1.1. 1997)- Annex I: Report of the workinggroup on thedefinicion of comes, 
ur. C,D. 

} 2 Art. 8 Abs . .11it. b) (iii) fur Fille internationaler und lit. e) (iii) fur solche nicht-internationaler bewaffneter 
Auseinandersenun gc n. 
Ursprünglich war die Schaffung eines eigenen Straftatbestandes rur deranige D elikte geplant, vgl. 
Prcpcom, Sitzung Februar 1997. Decisions, UN-Doc. AJAC.249"997/L.s (12.). 1997)- Annex I: Reporr 
of th\.! working group on the definition or crimes. 

}} Bereits '954 wurde die weitcre Verfolgung der Idee, einen lStGH zu errichten, mit dem H in'O.'cis 
aufgeschoben, zunachsc eine Einigung über die AggressionsdeEnition he-rbeiführen zu wollen (Resolution 
898 [IX] der Generalversammlung; GTehing GA 1976, S'97, [lo6f.J). Daß es sich dabei zumindest auch 
um einen Vorwand handeltc (Grebmg ebd. 5.1°7), wird angesichts der Tatsache deutlich, daß ;luch nach 
der Verabscruedung der Aggre. .. sionsd.cfinition in der Resolution 33 r 4 (XXIX) der Generalversammlung 
vom '4 . 11. 1974 die Bemuhungen nicht unmjuelbar fongescl2t wurden. 

H Eine solche Normierung des Tatbestandes muß jedoch gemäß Art. 5 Abs . .1 im Einklang mit den Be­
stimmungen der SVN stehen, ein wegen Art.. 10} SVN ohnehin nur deklaratorischcr Hinweis. 
Das 1nkrafttreten dieser Änderung bestimmt sich nach Art. rll Abs.4 (ggf. i.V.m. Art. 113 Abs.}) und 
setzt deren Ruifikation durch sieben Achtel der Venragspaneien voraus. Um hine Vertragsiinderung zu 
L asten Dritter durcbz uführen, sondern die Souveranitat der nicht zustimmenden Staaten zu gewahr­
leisten, besteht für diesen Fall ein sofortiges Rucktriusrccht (An:. 111 Abs.6). 
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Den Streit in der Diskussion über dieses Delikt" beherrschte vor allem die Ausein­
andersetzung über das Verhältnjs des Gerichts zum UN-Sicherheitsrat, welchem 
gem. Art. 24 Abs. I SVN die Hauptveranrworrung für die Wahrung des Weltfriedens 
obliegt. Unter Berücksichtigung dessen sah der Enrwurf als Voraussetzung für ein 
Verfahren wegen eines Aggressionsverbrechens die konstitutive Feststellung der 
Aggression durch den UN-Sicherheitsrat vor". Dem wurde jedoch entgegengehalten, 
daß bei der Bejahung einer Aggressionshandlung vorab eine Entscheidung über die 
Schuld getroffen und damit dem Angeklagten weitgehend seine Verteidigungsmittel 
genommen würden". Weiterhin wurden Bedenken laut, einem politischen Organ wie 
dem Sicherheitsrat die Feststellung von kriminellem Verhalten zu übertragen". Denn 
djes versetzte seine ständigen Mitglieder praktisch in die Lage, ihre Staatsangehörigen 
oder die befreundeter Staaten einer Verfolgung wegen eines Aggressionsverbrechens 
zu entziehen. Der den Großmächten durch ihre Stellung als ständige Mitglieder 
eingeräumte verstärkte politische Einfluß ist zwar für politische Entscheidungen 
im Rahmen der UNO zu rechtfertigen, in Fragen der supranationalen Strafverfolgung 
verliert er jedoch seine Berechtigung: Strafe hat auf der Grundlage der individuellen 
Verantwortlichkeit »gerecht« und damit nach dem Gleichheitsprinzip zu erfolgen". 
Geschieht dies nicht, so erfüllt eine Bestrafung nicht mehr die ihr zugedachte Funk­
tion von General- und Spezialprävention und verliert daher ihre Legitimation. Auch 
für den Gerichtshof selbst würde in einer solchen Situation nicht nur sein Ansehen, 
sondern wohl auch seine Existenzberechtigung in Frage stehen. 
Angesichts dieser elementaren Auseinandersetzungen zwischen den an einer effek­
tiven Strafverfolgung interessierten Staaten auf der einen Seite und vornehmlich 
einigen ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates auf der anderen vermag die jetzt 
gefundene Variante wenigstens die Verabschiedung des Statuts zu gewährleisten, auch 
wenn es mehr als 50 Jahre nach Nürnberg tatsächlich einen schmerzlichen Rück­
schritt im Völkerstrafrechtdarstellt, daß die für einen Angriffskrieg Verantwortlichen 
strafrechtlich nicht belangt werden kÖnnen'o. Freilich muß es derzeit als sehr ungewiß 

gelten, ob jemals ein Konsens über eine Tatbestandsfassung dieses Verbrechens erzielt 
werden kann. 
4. Es waren jedoch unter Berücksichtigung des Grundsatzes nullapoenasine lege und 
des daraus folgenden Bestimmtheitsgebots" nicht allein die Tatbestände der einzel-

J 5 Grundlage der Entv.rurie war, teilweise mit erheblichen Erg:i;12ungen, Are. ) der Resolution j J J 4 (XXIX) 
der Generalversammlung vom r 4. 12 . '974 (Prcpcom, SitzUIl!; Februar 1997. Dcc isions. UN-Doc. Ai 
AC.Z49!J997/L.5 [n. 0).1997) - A.nnex I: Report of the working group on (he definirion of cfirnes) sub: 
Crime of Agres.sion, Abs. 1). Ein anderer Vorschlag bestand in der Uhcrßahmedcr 3Jlgcmeioe:n Formulie­
rung aus An .. 6 des Statuts des IMT Nurnbcrg (Hall, AJIL 9' ['9981, S. ' '4 ["9])' 

36 In Art. IJ Abs. 2. McCormack/Slmpson, Nt'lhcrl. Jm. Law Rev. 1995. S. 177(1 90); Roggemann. ZRP 1996, 
S. J88 (392). Anders noch die mehrheitliche Emschcidung in der ILC 1991, die solches ablehnte (Graef­
Tcllh, ZStW '04 ['99'). S. '90 ['93J). 
Dies entspricht der RC ~lJlurion Hl4 (XXIX) vom rot . 11 . 1975 . wonach der Sicherheitsrat einem Vorgang" 
der pnma [acre eine Aggression darstellt, dCJl Aggressionscharakter absprechen (An. 2 der Definition), 
zugleich aber auch andere Handlungen 2.U Aggressionen crklarcn kann (Art. 4 der D efirution) , 

37 McCormacklS,mpson, Nttherl. Inl. L.w Rev. '995, S. '77 ('96); Hall, AJIL 9' ('997), S" 77 (,B,) . Dem 
sollte mit der normativen FesmeUung begegnet werden, daß die Ent s,heidung des Sicherheitsrates in 
keiner Weise d.ie Unabhängigkeit des Gerichts hinsichtlich der Ent.~cheidu:lg über die VerUlC"VortIichkeit 
des Angeklagttn beeintrachtigcn soll (prepeom, Sitzung August '997, Dccis ions) UN·Doc. A/AC.249/ 
1997/ L.8 /Rc: v.1 [14 .08 . 1997] - Annex I: Rcport of the working group on cumplementary and trigger­
mechanism, sub: Arr.l) Abs. 2OO). 

J8 BaJSlolfnl, Rev. inl . droit pc:nal67 (1996), 5.117 (I )1)i McConnA,ckIS"npson, N etherl. Int . L.lw Rcv. 1995, 
S. '77 (,BB); Gracfrath, • .• . 0 . (Fn. B) S. )07 f. 

39 D,eler Bfumenw'tz. Die Strafe im Völkerrecht, Zfr 44 (1997), S· )14 (H8) . 
40 50 Commcntary zu An. 10, A / 491l0, S. 72; zir. bti Grnefra,h, a.a.O. (Fn . 8) S. )06. 
4' HoII-weg, ZStrR '" (199'), S. '5' (,65); O"endorf, ZRP '996, S. 467 (,68); Chr",,,,nc N'/I-Theobald, 

Anmerkungen über die Sch.tHung eines srandigen Internationalen Strafgerichrslh1fs, ZStW 108 (1996), 
5.229 (234); Crawford, AJIL 89 (1995), S. 404 (414) mit dem Hinweis, daß dieses Erfordernis bereits in 
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nen Delikte, sondern auch Grundsätze des Strafrechts und Regeln eines allgemeinen 
Teils eines Strafgesetzes in den Vertragstext aufzunehmen". Wegen des engen Zu­
sammenhangs mit den einzelnen Verbrechensdefinitionen wäre auch deren geson­
derte Festlegung außerhalb des Statuts in dem von der ILC erstellten ,,1 nternationalen 
Strafgesetzbuch«" wenig sinnvoll gewesen". Verzichtete man zunächst noch darauf, 
diesen Entwurf als Grundlage des IStGH-Statuts zu verwenden", so wurden schließ­
lich doch unter Berücksichtigung der dort gefundenen Ergebnisse" neben den ein­
zelnen Verbrechenstatbeständen auch ein »Allgemeiner Teil« sowie Strafrechtsgrund­
sätze in den Vertragstext aufgenommen'7. Das Statut enthält insoweit nunmehr in 
Art. 20 das Verbot der Doppelbestrafung (ne bis in idem), die Grundsätze nullum 
crimen ... und nulla poena sine lege (Art. 22 und 23) sowie in Art. 24 das Rück­
wirkungsverbot. Des weiteren sind die Voraussetzungen für die individueUe straf­
rechtliche Verantwortlichkeit (Art. 25 bis 27), für die Verantwortlichkeit von Vorge­
setzten oder Kommandeuren (An. 28), Irrtumsfragen (Mistake of fact or of law, 
An. 32) sowie Grunde für den Ausschluß der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
wie Schuldunfähigkeit, Notwehr, Notstand und Handeln auf Befehl (Art. 31 und 33) 

normiert. Auch wurde der Grundsatz der Vorsatzstrafbarkeit ausdrücklich festge­
schrieben (Art. 30)". Die Straftaten, die der Gerichtsbarkeit des IStGH unterfallen, 
unterliegen keiner Verjährung (Art. 29), außerdem ist in Art. 66 die Unschuldsver­
mutung garantiert. 
5. Hinsichtlich des Strafmaßes bestimmt Art. 77, daß grundsätzlich Freiheitsstrafen 
bis zu 30 Jahren sowie, unter besonderen Umständen, auch lebenslange Freiheits­
strafen verhängt werden können, wenngleich im Rahmen der Verhandlungen auch die 
Möglichkeit der Verhängung der Todesstrafe gefordert wurde". Daneben ist kumu­
lativ die Anordnung des Verfalls des infolge der Tat erlangten Vermögens oder die 
Verhängung einer Geldstrafe möglich. Der Vollzug der Freiheitsstrafe erfolgt gern. 
Art. 103 in Staaten, die sic h dem IStGH gegenüber dazu bereit erklärt haben; fehü 
eine solche Bereitschaft, so wird die Strafe am Sitz des Gerichts, d. h. in den Nieder­
landen vollstreckt. 
6. Neben dem Text des Statuts und den konkretisierenden Auslegungsregeln für die 
Tatbestände (Elements ofCrimes, Art. 9) und Verfahrens- und Beweisregeln (Rules of 
Procedure and Evidence, Art. 5 J), die alle von der Venragsstaatenkonferenz verab­
schiedet werden, kann der G erichtshof gem. An. 21 an zweiter Stelle auf einschlägige 
Völkerrechts normen und ergänzend auf allgemeine Rechtsgrundsätze zurückgrei­
fen. 

An.q IPbpR (und Art. 7 EMRK) enthalten ist und folglich die SU3tccgemcinschaft ,,:r~[ recht binder, 
Insoweit bestand auch Ubereinstimmun~ bei den Vorben:irungslrbeiten (Haff, AJIL 91 [1997), S,l77 
[179))· 

42 Der EntwUrf von '994 enthielt lediglich in Art. 39 den nu/lum CTlmen ·$3t"z und Ln AIt. 42. d:ls Verbot der 
Doppclbcstrafung (ne bIS In ,dem). 

43 ,.Code 01 Cnmes agaimt the Peace and Sec:mty 01 Mankmd .. . Siehe dazu oben bei Fn . S. 
44 N;/I-Theobald, ZStW 108 (1996), S. "9 (I)!). 
45 50 jed,nI,lI, McConnack/ S,mpJOn, Nc,hcd. In!. Law Rev. '995,5. '77 (179); Crawford, AJIL 89 ('995), 

S. 404 (408). 
46 Tomu!.chat. EuGRZ 1998, S. I . AhnJich schon die Forderung von Hollweg (ZStrR 111 (1994), S. 25 J (283)). 

den Code in das Statut :\Ufwnchmcll. 
47 Wichtige Aufgabe war hier, srrafrcchtsvergleichend ein fur d.ie Vertreter der verschiedenen strafproz.es · 

sualen Systeme akzeptables Ergebnis lU finden (da7..u Schtunck, HuV~19 [1996). S. 130 LI} t)i Kaul, VN SI 
'997,5. '77 ['78)). 

48 Art. JO Abs. 1: ,.Unless otherwise provided, a person shall bc criminally responsible . . only if the m:uerial 
elements are commitcd with Lntent and knowledge ... 

49 EA.Z. vom '7·Ju1i '998,S'5' 
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IV. Verfahrensfragen 

I. Es soU nun die bis zum Schluß der Verhandlungen sehr umstrittene Frage erörtert 
werden, wie ein Verfahren vor dem IStGH anhängig gemacht werden kann (trigger 
mechanism). Für Ermittlungen und Klageerhebung wird im Sinne des Akkusations­
prinzips" ein unabhängiger Ankläger zuständig sein. Dabei kann dieser nach der nun 
verabschiedeten Fassung Vorermittlungen selbständig und unabhängigproprio mO tu 

einleiten (Art., 5 Abs. I)". In diesem Fall hat er sich zunächst der Ernsthaftigkeit der 
auf ein Verbrechen hindeutenden Erkenntnisse zu vergewissern, wozu er auf zusätz­
liche Informationen von Staaten, internationalen Organisationen und privaten Ver­
einigungen zurückgreifen soll (Art. 15 Abs. 2). Daneben steht es gern. Art. 14 auch 
den Vertragsstaaten zu, dem Ankläger eine Situation zur Untersuchung zu über­
weisen und ihn um die Einleitung eines Verfahrens zu ersuchen. 
2. Auch für den Sicherheitsrat ist, entsprechend seiner bedeutenden Rolle im System 
der Friedenssicherung der UNO (Art. 24 Abs. , SVN), eine weitreichende Befugnis 
im Zusammenhang mit der Eröffnung eines Verfahrens vorgesehen. Nach Art. 4' 
SVN ist der Sicherheitsrat befugt, im Falle einer Bedrohung des Weltfriedens ad hoc 
Strafgerichte einzusetzen". Damit diese aber nicht neben einem IStGH judizieren", 
steht in Situationen, in denen die Voraussetzungen für ein Handeln nach dem VII. 
Kapitel der SVN gegeben sind, dem Sicherheitsrat nach Art. 13 lit. b) das Recht zu, 
eine solche Angelegenheit an den IStGH zu überweisen". In diesen Fällen kommt 
den Urteilen des IStGH auch hinsichtlich der Staaten Bindungswirkung zu, die nicht 
dem Statut beigetreten sind". Dies ergibt sich dann allerdings nicht aus dem Statut, 
sondern folgt direkt aus Art. 25 i.V.m. Art. 4' SVN. Denn nur so kann das Ziel erreicht 
werden, künftig nicht mehr auf die Einsetzung von Ad-hoc-Tribunalen angewiesen 
zu sein. Wegen der aus Art. 25 SVN folgenden Bindungswirkung nach einer solchen 
Überweisung durch den Sicherheitsrat werden durch das Statut für Drittstaaten ohne 
deren Zustimmung keinerlei zusätzliche Pflichten begründet, mithin liegt darin auch 
kein Verstoß gegen Art. 34 \VVK. 
Dieser Ermächtigung steht als Gegenstück Art. 16 gegenüber, der bestimmt, daß nach 
einer entsprechenden Aufforderung durch den Sicherheitsrat in Form einer Resolu­
tion gemäß dem VII. Kapitel SVN für die Dauer von 12 Monaten jegliche Straf­
verfolgungsmaßnahme unzulässig ist"; dieses Vorgehen kann wiederholt werden. 
Dem Sicherheitsrat wird auf diesem Wege ermöglicht, ein bei dem Gericht anhängiges 
Verfahren zu verzögern, allerdings nur, soweit eine Friedensbedrohung festgestellt 
werden kann und er einstimmig handelt. Damit stellt die jetzt verabschiedete Fassung 
einen angemessenen Ausgleich dar, zwischen der Fassung von 1994 einerseits, die für 

,0 Crawford, AJIL 89 (1995), S. 404 (408); Ambos, ZRP '996, S.26) (,6,). 
5t Nicht durchsetzen konnte sich der in Art. 25 des Entwurfs von 1994 enthaltene VorscWag, wonach ein 

Verfahren nur durch eine Strafanz.eige eingeleitet werden konnte, die allein von den Venragsparteien 
erstattet werden darf, die - im Sinne der Rcziprozitat - ihrerseits für das in Frage stehende Oelikr die 
Gerichtsbarkeit des rSrGH anerkannt hauen. 

52 So Chnstian Tomuschac, Von Nürnberg nach Den Haag, Friedens·Warte 70 (1995), S. 143 (f60); Hollweg, 
ZStrR I 12 (1994), S. 251 (253), demzufolge dem Sicherheitsrat unter den Vorausse[7.ungen des Kapit3ls VII 
jede geeignete nichtmilitärische Maßnahme gestattet ist. A.A. Graefrarh (Fn.8), S.297 und 303, der 
bezweifelt, daß der Sicherheitsrat im Rahmen des Kapitels VII der SVN zwischen allen denkbaren 
Handlungsmäglichkeiten frei wählen kann. 

S) G>aefrath (Fa. 8), S. )04· 
54 D:1.S Gericht soll insofern als Hilfsorgan der UNO tatig werden, hat also eine Doppelfunktion (Hollweg, 

ZStrR 112 [1994J, S. '5' [281]). 
55 Daraus erklärt sich, da1~ jene Vorschrift besonders von den nicht srandig im Sicherheitsrat vert.retencn 

Sraar.en heftig angegrlffen worden ist (Hall, AJIL 9f [f997] S.ln [fSI)). 
56 Ähnlich schon der Entwurf der ILC von [953 für den Ahcrnativvors:chlag, einen IStGH als: Organ der 

UNO zu etablieren., in Art. 29 (Grebing, GA 1976, S. 97 [106]). 
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die genannten Fälle dem Sicherheitsrat ein absolutes Vetorecht zugestand", und 
Forderungen der übrigen Staaten andererseits, die in solchen Mechanismen einen 
Verstoß gegen den Grundsatz der souveränen Gleichheit der Staaten (Art. 2 Abs. I 

SVN) sahen l8 und einen von politischen Einflüssen weitgehend befreiten Gerichtshof 
forderten. Die nun gefundene Lösung emscheidet die Frage, wieviel Einfluß dem 
Sicherheitsrat als einer politischen Entscheidungsinstanz zuzugestehen ist, zugunsten 
der Unabhängigkeit des Gerichts. 
). Die namentlich von den Vereinigten Staaten geäußerten Befürchtungen vor poli­
tisch motivierten Verfahren, die durch den unabhängigen Ankläger eingeleitet werden 
könmen l9 , können jedoch schon durch die weitere Ausgestaltung des Verfahrens 
entkräftet werden: So muß der Ankläger, wenn er vom Vorliegen h.inreichender 
Gründe für die Aufnahme formlicher Umersuchungen überzeugt ist, die Zustim­
mung der Ermittlungskammer (Pre-Trial Chamber)60 einholen; erst wenn diese den 
Ankläger dazu ermächtigt hat, darf er das förmliche Erm.ittlungsverfahren einleiten 
(Art. '5 Abs. ) und 4). Die Angst vor ei nem unkontrolliert handelnden Ankläger ist 
somit kaum begründet. Schließlich wird auch der IStGH selbst schon im eigenen 
Interesse eine politische Anklage abweisen, um nicht seine internationale Akzeptanz 
zu gefährden", auf die er dringend angewiesen ist. 
4. Zur Gewährleistung weitestgehender Rechtssicherheit und im Einklang mit dem 
Erfordernis von Art. 14 Abs. 5 IPbpR ist sch.licßlich in Am. 81 H. die Möglichkeit 
einer Berufung gegen Urteile und andere gerichtliche Entscheidungen vorgesehen. 
Überdies kann ein Verurteilter nach Art. 84 unter besonderen Voraussetzungen die 
Wiederaufnahme des Verfahrens in bezug auf den Schuld- oder den Strafausspruch 
beantragen. 

V. Zur Souveränität der Staaten 

I. Ob ein IStGH von der Staatengemeinschaft akzeptiert werden wird, hängt allein 
davon ab - und dies ist die alles entscheidende Frage -, inwieweit die Staaten hereit 
sind, auf ihre Strafhoheit zugunsten eines IStGH zu verzichten. Denn mit der Er­
richtung einer internationalen Strafgerichtsbarkei t steht diese in Konkurrenz zum 
bestehenden Strafmonopol der einzelnen Staaten. Dieses wiederum stellt aber einen 
zentralen Bestandteil der staatlichen Souveränität dar", so daß folglich die Staaten mit 
dem Beitritt zur Gerichtsgemeinschaft auf einen wesentlichen Teil davon - die Straf­
hoheit über die eigenen Staatsangehörigen - verzichten müssen'). Damit entsteht aber 

j7 Gern. Art.!J Abs.) des Entwurfs von 1991 war die Einleirung von Strafvcrfo:gungsmaßnahmcn un­
zulassig, wenn der Sicherheitsrat die fragliche S,ru:uion gem:iß den Be!itimmullgen von Kapüd VII SVN 
behandelte. Dies hatte die funf Großmachte in die Lage versetzt, VerLlhren gegen ihre Staars<1ngehürigen, 
aber auch sons tige Prozesse z.u blockieren. 
Noch wC:'itcrgehende Forderungen, insbesondere der ständigen Mitglieder des Sicherhcirsr:lts, liefen 
darauf hinaus, daß ein jedes Verfah.ren vor ol'm IStGH vom Sicherheitsrat hatte bCSL;üigt werden mussen 
(bei McConJlftcklS,mpson, Nctherl. 1m. Law Rcv. 1995 . S. (77 [196] und Kaul, VN ~ 1!9971 S. 177 [ISO]). 
Der entsprechende Vorschl ,,& Frankreichs wurde auf Grund der Kritik im Prepeom, Sitl'.ung August 1996, 
wieder :wrückgczogcn (Hall, AJIL 91 [1997], S. '77 [182, Fn. 16]). 

58 G,.ef,.th (Fn. 8), 5.) '5; Kommenrar Sud""s, UN-Doc. NAC.'44/o/Add., ()o. 0). '991) Tz. 8. 
59 F. A. Z. vom 23. Juli 1998, S. 14. 
6c Dic.~e K.ammer besteht grundsatzlich aus drei Richtern, ihre Funktion k.nn in (:lnderen) Einzelfmen 

jedoch auch von einem Einzelrichter ausgcubt \VerdC'n. Ar ... J9 Abs. l. Ije b) (i;, vgl. auch An . 57 Abs. 1. 

61 Marquardl, Colum. J. Trlnsn;\t'! L JJ (1995), S. 7J (144)· 
6, Ma"" Kj '9% 5.)58 ()67). 
6) M"q"",dt, Colu",. J. Transnat·1 L.)) ('995), S.7J (14')' C,·,' .. fo,d, AjU . 89 (1995), 5,04 (406). I·:nt­

gegengehalten wird dem, d:lß d<ls lo\'ölkerrcchdiche;.: St::tirc~ht nac h Anwendung der Numberger Prin-
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auch die latente Gefahr, daß Funktionsträger des Staates für de iure imperii aus­
geführte Handlungen strafrechtlich belangt werden können". Deshalb konnte eine 
gencrelle und umfassende Kompetenz des IStGH nicht durchgesetzt werden. Ein 
Ausgleich zwischen den widerstreitenden Interessen wurde jedoch insoweit zu 
finden versucht, als die Zuständigkeit des Gerichts auf die o. g. vier Schwerstverbre­
chen beschränkt ist"; auch ist durch das Erfordernis der »Komplementarität«" eine 
wirkliche Konkurrenzsituation zwischen nationaler und internationaler Stran'erfol­
gung nicht mehr wirklich vorstellbar. Gleichwohl wurde ergänzend dazu vorgeschla­
gen, als Voraussetzung für die Verbindlichkeit der IStGH-Rechtsprechung neben der 
Ratifikatio n des Statuts noch zusätzlich deren Anerkennung durch den jeweils be­
troffenen Staat für den Einzelfall oder generell zu fordern". Auf diesem Wege wäre 
den Staater, die Möglichkeit gegeben, einen Prozeß zu verhindern. Es würde jedoch 
dem IStGH auch viel von se inem möglichen Wert genommen": Durch eng gefaßte 
Unterwerfungserklärungen entstünde die Gefahr, daß das Gericht dem Anspruch, 
eine effektive internationale Sanktionsinstanz zu sein, nicht gerecht werden kann''. 
So w urd e dieser Vorsc hlag in das nun verabschiedete Statut auch nicht aufgenommen, 
denn eine wirksame internationale Strafverfolgung ist nur mit einem Gerichtmöglich, 
dessen Rechtsprechung von der Zustimmung der Staaten unabhängig ist'c. Vielmehr 
besitzt der Gerichtshof nach Art. 12 Abs. 1 d;e unmittelbare Zuständigkeit (inherem 
jUl-isdiccion) für d;e im Statut aufgeführten Verbrechen; diese wird ihm ohne beson­
dere Einwilligung der Vertragsparteien ipso facta durch deren Beitritt zum Statut 
übertragen" . Erforderlich ist allerdings gern. Art. 12 Abs. 2, daß entweder der Staat, 
auf dessen Gebiet die Straftat begangen wurde, oder jener, dessen Staatsangehörigkeit 
der Beschuldigte bes itzt, Vertragspartei des Statuts ist oder die Gerichtsbarkeit des 
IStG H ad hoc mittels einer einseitigen Erklärung gegenüber dem Gerichtshof (Art. 12 

Abs. 3) anerkennt. Dabei wird das völkerrechtliche Konsensprinzip auch nicht, wie 
d.ies vorgetragen wurde'" verlasscn, da eine Zustimmung der Vertragsparteien im 
Zuge der Ratif;kation ja weiterhin erforderllch ist. D;ese kann lediglich nicht aus 
Gründen politischer Opportun;tät nur für den Einzelfall erteilt oder entzogen wer­
den: Ein solcher Strafgerichtshof »a la earle« wurde von der überwältigenden Mehr-

~ipicn nur Eintelpersonen verpfltclm:t, so daß durch einen IStGH keine Andcrung der Verpflichtungen 
der Sra.uen erfolgte (Marqua,rdc, Colum. J. Transn:n'] L33 [1995], 5.73 [142f.]). Dabei wird j('doch 
übersehen, daß die narionalcn Gerichte nach dem Universalreclltsprinzip volktrrccht.lich rdcvamc 
Delikte verfolgen (Ostc,Jdor!, ZRP 1996, S. 467), vg l. S 6 StGB. Hier ist also durchaus die ultimative 
Amvendung von staatli che r Gewalt gegen Personen. die unter die Gerichtsgewalt der Staaten fallen. und 
damit auch de ren Souveranitat betroffen (CrA.wford, AJ1L 89 [1 99S], S. 404 [406]; HoiJweg, JZ 199).5. 980 
(98) ]). 

64 Dazu oben sub 111. I. bei Fn. I~ . 

65 S. o. sub BI. J. bei Fn. 19. 
66 S. o. sub 111. 2. bei Fn. 16. 
67 McCormackIS,mp,on. Netherl. fnt . La .. Rev. '991, 5. 177 (19); Roggemann, ZRP ' 996. 5.JSS ()9'); 

Tomlfschat, friedens·\'Qane 70 «(995), S. J4J (162). 
68 Ambos, ZRP 1996, S.26J (265): Hoffmann (Fn. I ), S. , 87: Kaum ein Staat wird mch einer gelungenen 

militäri schen oder politischen Aktion seine obersten SU3t,sorgane zur Abuneilung au.sl.iefern, anS{att sie 
mit der . Glorie sta:nsmanniseher Weisheit 7.U umgcbeo .... 
Zudem wa re dies wohl ei.ne empfindliche Einbuße an Rechtssicherheit (Hol(weg, ZStrR I 11 r J 994], S. 251 

[282). 
69 Chmtlan TomlHcha" Ein Internationaler Strafgerichrshof als Elcmcm einer Wdcfriedensordnung, EA 

1994,5.61 (65)· 
70 Jn diesem Sinnc: Ouendarf, ur r 996, S. 467 (468); von \ti'b"r (Fn . ). S. 117. 
71 N:1rh dem ursprtinglichcn ILC Entwu rf (Art. ~ r Abs . I hL" I~ war t:ir:e unmmelbare Zustandigkeit nu.r fur 

Volk.:rmorJverbrechen vorgesehen (McCurmackISlmpson , Netherl. Im. Law Rev. 199j, S. 177 [194]; 
Crawford, AJIL 89 [1995J, S, 404 [.p 1]. Toml/Schar, Fricd ens~W:\.rte 70 r [99S], S.99 [roo]; Omefraü] 
[Fn. 8], S. ) 2). Endnote 70), was mit der fundnmclltJlc-n Bedeutung dl's Vcilkermordvcrbores (ILC, zir. bei 
Crawford, AJIL 89 [19951. 5. 404 [411 ]), und der Erw.hnung eines Cerich t>hofes in Are. VI der Vblker­
mordkonvention begrtindet wi rd (Gracfrat h [1"n . 8), S. PJ, Endnote 70). 

72 So der Kom.ment;!r Chinas, UN-Doc. A/AC.2441t (20. J. J99S) Tz. 8. 
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heit der in Rom vertretenen Staaten gerade abgelehnt. Es wird anhand solcher 
Befürchtungen aber deutlich, daß durch diese Regelung zwar die Zuständigkeit 
des Gerichts erweitert, seine Akzeptanz für manche, dem Souveränitätsdogma 
noch stark verhaftete Staaten erschwert wird. 
2. Zu beachten ist aber gleichzeitig, daß es einem Staat auf Grund seiner Souveränität 
gänzlich frei steht, das Statut zu ratifizieren und so den Gerichtshof anzuerkennen­
ein rechtlicher Zwang zum Beitritt kann nicht begründet werden. Für unbeteiligte 
dritte Staaten jedoch vermögen Gerichtsentscheidungen dann grundsätzlich auch 
kei.nerlei Bindungswirkung zu entfalten; nur für die vertragschJießenden können 
insoweit Pflichten begründet werden". In Anbctracht dieses Befundes WaIen Vor­
schläge zur Errichtung eines IStGH auf anderem Wege als durch ein völkerrechtliches 
Abkommen unterbreitet worden". Wegen der schnelleren UmsetzbaIkeit'! hatte man 
sich schließlich jedoch auf die jetLt praktizierte sogenannte VenragsJösung verstän­
digt. Damit wurde freilich in Kauf genommen, daß möglicherweise gerade jene 
Staaten der Gerichtsgemeinschaft fernbleiben, auf deren Staatsgebiet oder durch 
deren Angehörige Verbrechen vo n internationaler Tragweite begangen werden, 
was insbesondere für diktatOrische Regime wie den Irak gelten wird. Für diese Fälle 
bleibt dann lediglich der Weg über die Ermächtigung des Gerichts durch den Sicher­
heitsrat", der allerdings dort ein einheitliches Agieren voraussetzt. Zudem ist zu 
befürchten, daß manche Staaten, vor allem aber die Großmächte, aus anderen natio­
nalen, souveränitätswahrenden (s.o.) Interessen nicht gewiLlt sein werden, ein so lches 
Gericht und seine Rechtsprechung zu akzep tieren". So ist die Ablehnung gegenüber 
eincm effektiven IStGH, wie er in dem jetzt verabschiedeten Statut konzipiert ist, vor 
allem von seiten der Vereinigten Staaten schon vor und während der Verhandlung 
deutlich zu Tage getreten". Nach Abschluß der Kon.ferenz kündigten die USA, 
offiziellen Verlautbarungen zufolge, sogar "aktiven Widerstand« gegen einen IStGH 
an'9. Insoweit ist es bedauerlich, daß die großen Staaten nicht mehr gewillt si nd, ihrer 
politischen Verantwortung ;m Hinblick auf die internationale Strafverfolgung ge­
recht zu werden. 
3. Zumindest aber die Vertragsparteien werden, da sie sich insoweit durch den Beitritt 
zum Statut gebunden haben, die Arbeit des IStGH unterstützen und fördern müssen. 
So sieht Art. 86 ausdrücklich die generelle Verpflichtung für die Vertragsparteien vor, 
bei der Strafverfolgung eng mit dem Gerichtshof zusammenzuarbeiten. Dazu zählt 
im einzelnen auch die Pflicht, beschuldigte Personen auf ihrem Staatsgebiet fest­
zunehmen und sie dem Gericht zu überstellen'O (Art. 89 Abs. I). 

7) So ausdrticklidJ Art.}4 WVK. Insofern wurden Zweifel.,n der Eignung der Vertragslösung an sich laut-
GraeJ'"<" (Fn. ~), S.297. -

74 So ,vurdc erwogen, das Gericht wie bei den Tribunalen fur Jugosbwien und Ruanda auf Grund einer 
Resolution des UN-Sicherht'üsrates (v gl. Ambos. ZRP 1996. S.16J [264]). durch Clne Resolution der 
Generalversammlung (da ... u McConna cklSlmpson, Ncthcrl. lnt. L:lw Rcv. f99S, S.l77 [185 f.) oder im 
Wege der Implementierung ah Organ der UNO mittels einer AndcrungdcrS:ttzung gern. Art. 108 SVN z.u 
installieren (Ost.endorf. ZRP 1996, S. 467 [468); McCormacklSlmpson. Nctherl. Im. Law Rcv. 1995. S. 177 
[,8,]; Rogg"mann, ZRP '996, S. J8S [J9' ]) ' 

7\ H"l/, AJ1L 9' ('997), S. '77 (,8\); Ambo" ZRP '996, S.26J (264); C,awJord, AJ1L 89('99\),S. ,0, (,08); 
Roggemann, ZRP '996, S. JR8 (J9')' 

76 Siche oben sub IV. 2. bei Fn. H. 
77 Davtd P Forsyche. International Cnminal Courts: A Poliric:1.1 View. Nctherl. Quartcrly of Human Rights 

t5 (1997), S. 5 (17 f.), demzufolge in den USA gcgclluber ClIlc·r unmineJbaren in(crn;uion;tlen Gerichts­
barkeit ~umindeSt insoweit Vorbehalte bestehen. als dic:sl' uber Kriegsverbrechen 3ml: .. ikani ~cher Miliurs 
zu I:ntschciden hätte (ebd. S. (6); vgl. auch Blunu:nu,:;t7.. zfp 44 (1997). S. )14 (}48), 

78 F.A.Z. vom '6.Jul; '998, S.6. 
79 F. A. Z. vom 2J . Jul; '998, S. '4. 
So Diesbezuglieh stellt sich die f-rage, ob insoweit eine Anderung von Art. 16 Abs. 1 GG erforderlich w~re. 

Zu.treifclldcrwcisc wird man jedoch die Ubcrsldlung an ein 100ernationales Gcricht nicht :lJs Auslieferung 
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VI Ausblick 

Zusammenfassend ist zu konstatieren, daß es den Delegierten der Konferenz von 
Rom trotz zahlreicher Differenzen und heftiger Auseinandersetzungen gelungen ist, 
einen soliden Text als Grundlage für die Errichtung des Gerichtshofes zu verab­
schieden. 
Allerdings bedeutet die mehrheitliche Annahme des Statuts zum Ende der Staaten­
konferenz allein die Fixierung des Vertragstexres. Zum Inkrafttreten ist gem. Art. 126 

die Hinterlegung der Ratifikationserklärung von mindestens 60 Staaten erforderlich 
(vgl. Art. '4 WVK), ein Vorgang, der sich erfahrungsgemäß über den Zeitraum von 
mehreren Jahren erstrecken wird, da hierfür die Zustimmung oder Beteiligung der 
nationalen Parlamente erforderlich ist". Keinesfalls als gewiß gelten kann aber, daß 
diese Zahl überhaupt jemals erreicht wird. Wie oben dargelegt, steht es allein im 
Ermessen der einzelnen Staaten, dem Vertrag beizutreten. Insbesondere die ableh­
nende Haltung Chinas und der Vereinigten Staaten läßt insofern die baldige Er­
richtung des Gerichts nicht sehr wahrscheinlich sein. Es bleibt also abzuwarten, 
ob im übrigen genügend Staaten bereit sind, das Statut zu ratifizieren". Vorbehalte 
zu dem Vertragswerk können nicht erklärt werden (Art. '20), die Staaten müssen sich 
also anhand des vorliegenden Textes Klarheit darüber verschaffen, ob sie bereit sind, 
im Interesse einer universalen Strafverfolgung der schwersten Verbrechen in diesem 
Ausmaß Souveränitätsbeschränkungen in Kauf zu nehmen. Freilich sind besonders 
im Bereich des internationalen Menschenrechtsschutzes und des humanitären Völ­
kerrechts derartige Einschränkungen der Staatensouveränität nichts neu es, doch stellt 
die unmittelbare Durchgriffsgewalt einer internationalen Einrichtung durchaus ein 
Novum dar, dessen Verwirklichung eine neue Dimension des Völkerrechts eröffnet. 
Es kann bei allen verbleibenden Zweifeln nur positiv gewertet werden, daß es den 
Delegierten in Rom manchen Befürchtungen zum Trotz" gelungen ist, die schon 
während der Verhandlungen im Prepcom zurückgehenden Vorbehalte einzelner 
Staaten gegenüber einem ständigen internationalen Strafgericht" so weit auszuräu­
men, daß am Ende der Staatenkonferenz immerhin 120 Staaten dem Statut zustimmen 
konnren. So bleibt denn auch die Hoffnung, daß sich eine genügend große Zahl von 
»gerichtsfreundlichen« Staaten finden wird, die die weiteren Schritte hin zu einer 
ständigen internationalen Strafgerichtsbarkeit zu gehen bereit sind. Schon ein nicht 
universal, aber von einer Vielzahl von Staaten anerkannter, effektiv agierender 
IStGH ist für sich genommen noch immer ein enormer Fortschritt. Denn einerseits 
kann das Gericht bereits durch seine bloße Existenz eine nicht unerhebliche Ab­
sch.reckungswirkung entfalten". Andererseits ist der UNO damit zumindest ein 
Strafgericht Zur Seite gestellt, welches nach Ermächtigung durch den Sicherheitsrat 

"an J.'lS Ausland" qua;ifizicrcll konnen (a. 1\. unter Hinweis auf die Ents tehungsgeschichte ZImmermann, 
ZaöRV j8 [1998J, S. 47 [lolj). 

81 Ulnch Fastennah, Abkommen in Rom, F. A. Z. vom 20. Juli 1993, 5.2. So wird be:"pielsweise auf den 
erheblichen Zeitraum der Wartezeit bIs zum Inkrafurcren der Seerechtskonvention Lier UNO von 14 
Jahren verwiesen (Tomu5chat, Friedens-Warte 70 r'995J. S. 143 [162]). 
Noch in Rom wurde das Statut von 16 Staaten unterzeichnet (F.A.Z. vom 16.JL11i 1998,5,14)' Zur 
U nterzci,hnung liegt die Uhcreinkunft bis zum 31. Dezember 1000 aus, ein spaterer Beitritt ist jedoch 
möglich (Art. 125). 

81 Bereits die Arbeit der Ad-hoc-Tnbunale konme den Staaten Aufschluß daruber geben, wie ein solches 
imernarionales Gericht heute funktioniert (Bamoum, Rl:v. int. droit penal67 [1996j, S. 117 [137])' 

8J F. A.Z. vom 19. April 1998, S. 10; TomJlschat, EuGRZ 1998, S. 1 (7). 
84 Hall, AjlL 91 (1997), S. '77 (186f.); dw., AJIL 9' (1998), S. "4 (133); Kaul, VN j/1997, S. 'n 
85 U/nch Fa5!enrath, Das Statut des Internationalen Gerichtshofs und die Grenzen seiner Wirksamkeit, 

F. A. Z. vom 28.Juli 1998, S. 5. der insbesondere auf die Wirkung gegenuber den Staaten, die infolge der 
Existenz des Gerichtshofs ihrer - prima ren -Strafverfolgungspfljcht dann wohl bereirwiJliger nachkamen, 
abstellt. 
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zeitnah und ohne große Anlaufschwierigkeiten in Fällen einer Friedensbedrohung 485 
im Rahmen des VII. Kapitels 5VN seine Arbeit aufnehmen kann. So können in 
Zukunft schwere internationale Verbrechen geahndet und damit hoffentlich auch 
verhindert werden - der 15tGH könnte auf diese Weise seinen Teil dazu beitragen, 
die weltweite Achtung des humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte, 
verstanden als Bestandteile einer" Welt-Rechtsordnung«, effektiv durchzusetzen". 

Gerhart Baum/Eibe RiedelIMichael Schaefer (Hrsg.) 

Menschenrechtsschutz 
in der Praxis der 
Vereinten Nationen 

Der fünfzigste Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschen­
rechte vom 10. Dezember 1948 gibt Anlaß zu dieser Bestandsauf­
nahme der Wirkung dieser ersten universalen Rechterklärung. 
Der Sammelband beleuchtet, inwieweit den abstrakten Buchstaben 
der M.enschenrechte in den letzten 50 Jahren Geist und Leben einge­
haucht wurde. Der Schwerpunkt der Beiträge liegt entsprechend auf 
den Problemen ihrer Durchsetzung. Verfaßt wurden sie von Prakti­
kern und Wissenschaftlern, die als Mitglieder der zentralen Men­
schenrechtsgremien der Vereinten Nationen und Nichtregierungsor­
ganisationen mit der Durchsetzung der universalen Menschenrechte 
befaßt sind. Die Beiträge gewähren jedem am Thema der Menschen­
rechte Interessierten einen vertieften Einblick in die praktische Men­
schenrechtsarbeit am Ende des 20. Jahrhunderts. 
Aus dem Inhalt: Ausbeutung von Kindern; Gleichstellung von 
Frauen; Universeller Menschenrechtsschutz; Menschenrechtsschutz 
111 Bosnien/Herzegowina; Die Menschenrechtskommission; Men­
schenrechtsfeldmissionen; Menschenrechtsschutz durch Nichtregie­
rungsorganisationen; Der Hohe Kommissar für Menschenrechte; Der 
Internationale Strafgerichtshof. 
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